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Instandhaltung 

§ 1 Eisenbahnfahrzeuge und sonstiges Eisenbahnmaterial sind so instand zu halten, dass sie die in den 
ETV festgelegten Bestimmungen einhalten und diesen ständig entsprechen und dass ihr Zustand in 
keiner Weise die Betriebssicherheit gefährdet und ihr Einsatz im internationalen Verkehr der 
Infrastruktur, Umwelt und öffentlichen Gesundheit nicht schadet. Zu diesem Zweck müssen 
Eisenbahnfahrzeuge und sonstiges Eisenbahnmaterial für Instandhaltung, Untersuchungen und 
Instandsetzung abgestellt und diese Arbeiten an ihnen vorgenommen werden, wie dies im dem 
Betriebszertifikat beigefügten Instandhaltungsverzeichnis, in den ETV, in den besonderen 
Zulassungsbedingungen nach Artikel 7a und in den im RID enthaltenen Vorschriften vorgeschrieben 
ist. 

§ 2 Jedem Eisenbahnfahrzeug ist, bevor es zum Betrieb zugelassen oder auf dem Netz eingesetzt wird, 
eine für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) zuzuweisen, die in der Datenbank gemäß 
Artikel 13 registriert sein muss. Ein Eisenbahnunternehmen, ein Infrastrukturbetreiber oder ein 
Halter kann eine ECM sein. Die ECM gewährleistet mittels eines Instandhaltungssystems, dass die 
Fahrzeuge, für deren Instandhaltung sie zuständig ist, in einem sicheren Betriebszustand sind. Die 
ECM führt die Instandhaltungsmaßnahmen selbst durch oder bedient sich Ausbesserungswerken, mit 
denen Verträge geschlossen wurden. 
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Die für die Instandhaltung eines Güterwagens zuständige Stelle hat über einen gültigen Nachweis zu 
verfügen, der von einem in einem der Vertragsstaaten akkreditierten/anerkannten externen Prüfer 
ausgestellt wurde. 

Der Fachausschuss für technische Fragen hat weitere Detailregelungen für die Zertifizierung und für 
das Prüfen von ECM, für akkreditierte/anerkannte Prüfer, für deren Akkreditierung/Anerkennung, 
und für die Prüfungen und Prüfzertifikate anzunehmen. Die Regelungen haben anzugeben, ob sie 
mit den Kriterien gleichwertig sind, die für das Zertifizierungssystem maßgeblich sind, das in der 
Europäischen Gemeinschaft oder in den Staaten, die Gemeinschaftsrecht aufgrund internationaler 
Verträge mit der Europäischen Gemeinschaft anwenden, angenommen wurde. 

Diese Regelungen, in die auch Regelungen für den Entzug und das Ruhen von Zertifikaten und 
Akkreditierungen einzubeziehen sind, sind in einer Anlage zu diesen Einheitlichen 
Rechtsvorschriften festzulegen und stellen einen integrierenden Bestandteil von diesen dar. 

§ 3 Ein Betrieb führendes Eisenbahnunternehmen ist für den sicheren Betrieb seiner Züge verantwortlich 
und hat sich über die ordnungsgemäße Instandhaltung darin beförderter Fahrzeuge zu vergewissern. 
Die ECM hat daher sicherzustellen, dass dem Betrieb führenden Eisenbahnunternehmen verlässliche 
Informationen über Instandhaltungsvorgänge und Daten zur Verfügung stehen, und das Betrieb 
führende Eisenbahnunternehmen hat der ECM zu gegebener Zeit Informationen und Daten über 
seinen Betrieb von in die Zuständigkeit der ECM fallenden Fahrzeugen und sonstigem 
Eisenbahnmaterial zur Verfügung zu stellen. In beiden Fällen sind die betreffenden Informationen 
und Daten in der in § 2 genannten Anlage festzulegen. 

§ 4 Die für die Instandhaltung eines zugelassenen Fahrzeugs zuständige Stelle hat einen 
Instandhaltungsnachweis für dieses Fahrzeug zu erstellen und auf dem letzten Stand zu halten. Der 
Nachweis ist für Untersuchungen durch die zuständige nationale Behörde zur Verfügung zu stellen. 

§ 5 Der Fachausschuss für technische Fragen kann Leitlinien oder Regelungen über die Zertifizierung 
und Prüfung von Ausbesserungswerken und die gegenseitige Anerkennung der Zertifikate und 
Prüfungen beschließen. Regelungen gemäß diesem Paragraph sind in einer Anlage zu diesen 
Einheitlichen Rechtsvorschriften festzulegen, stellen einen integrierenden Bestandteil davon dar und 
sind auf der Website der Organisation zu veröffentlichen. 
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